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aufgrund des § 2 absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 49 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch artikel 3 des Gesetzes 
vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), und der Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
an der Fachhochschule aachen vom 1. Februar 2018 (FH-Mitteilung Nr. 3/2018) hat der Fachbereich Medizintechnik 
und Technomathematik  folgende Änderung der Zugangsordnung vom 18. Juli 2007 (FH-Mitteilung Nr. 20/2007), zuletzt 
geändert durch Änderungsordnung vom 10. Juli 2014 (FH-Mitteilung Nr. 102/2014), erlassen:

Teil 1  |  Änderungen

1. In der gesamten Ordnung wird die Studiengangbezeichnung „Technomathematik“ geändert in „angewandte 
Mathematik und Informatik“.

2. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„ Voraussetzungen für den Zugang zum Studium ist ein anerkannter berufsqualifizierender erster Hochschulabschluss 
mit mindestens der Gesamtnote „gut“ (oder dem ECTS-Grade „B“), oder mindestens der Gesamtnote „befriedigend“ 
(oder dem ECTS-Grade „C“) und gleichzeitig mindestens der Note „gut“ (oder dem ECTS-Grade „B“) in der 
abschlussarbeit, durch den die fachliche Vorbildung für den Masterstudiengang nachgewiesen wird.“

3. In § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

– Der letzte Satz wird gestrichen.

– Der nunmehr letzte Satz wird neu gefasst:
„ Der endgültige Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses ist für die Einschreibung 
zum Wintersemester bis 15. Oktober bzw. zum Sommersemester bis 15. april beim Studierendensekretariat 
vorzulegen.“

Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule aachen 
( FH- Mitteilungen) in Kraft.

(2) ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Medizintechnik und Technomathematik 
vom 29. März 2018 und 30. april 2018 und der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß Beschluss vom 7. Mai 2018.

aachen, den 16. Mai 2018

Der Rektor 
der Fachhochschule aachen 
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